
Ludwig-Erhard-Schule 
K a u f m ä n n i s c h e  S c h u l e n  M o s b a c h  

 

 

Autor: Ralf Trabold  Stand: September 2019 

 Parkordnung 
 
für den Parkplatz der Ludwig-Erhard-Schule 

  

 

1 Auf dem Parkplatz der Ludwig-Erhard-Schule gilt die Straßenverkehrsordnung (StVO). Beim 
Befahren des Parkplatzes ist auf Fußgänger Rücksicht zu nehmen. 

2 Mofas und Motorräder dürfen nur auf den dafür gekennzeichneten Stellplätzen abgestellt 
werden. Fahrräder und Roller sind auf den Fahrradabstellplätzen direkt am Schulgebäude 
abzustellen. Das Abstellen im Gebäude ist untersagt. 

Mit Lastkraftwagen und Omnibussen darf der Parkplatz nicht befahren werden. 

3 Beim Einparken sind im Hinblick auf die optimale Nutzung der zur Verfügung stehenden Park-
flächen die Markierungen zu beachten. 

4 Die gekennzeichnete Parkreihe zwischen der Sporthallenrückseite und der Jahnhalle ist nur 
für Mitarbeitende der Ludwig-Erhard-Schule bestimmt. 

Außerdem sind drei entsprechend gekennzeichnete Parkplätze neben dem Zugang zur 
Sporthalle für Sportlehrer reserviert. 

5 Die Feuerwehrzugänge (schraffierte Flächen) und Zufahrten zu den Schulgebäuden dürfen 
nicht zugeparkt werden. 

Die Einfahrt/Ausfahrt vom bzw. zum Hammerweg ist in voller Breite freizuhalten. 

6 Als Ausweichparkplatz steht in der Regel der Platz hinter der Jahnhalle (zwischen Jahnhalle 
und Freibad) zur Verfügung. 

7 Die Jean-de-la-Fontaine-Straße ist an Schultagen in der Zeit von 07.30 Uhr bis 13.30 Uhr für 
Kraftfahrzeuge gesperrt. 

 


